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Der umstehend abgedruckte NZZ-Artikel zeigt, dass den JUENGEREN Arbeitnehmern 
von Betrieben und den JUENGEREN Versicherten von Vorsorgeeinrichtungen mit 
der 9. AHV-Revision ganz erhebliche Nachteile eingebrockt werden sollen, weil 
es sich dabei um einen krassen Fall von "Salami-Taktik" handelt:

• Der Artikel 34 quater der Bundesver
fassung schreibt vor, dass die AHV- 
Renten "mindestens der Preisent
wicklung" angepasst werden sollen.

• Die Minderheit der Eidg. AHV-Kommis
sion schlug in diesem Sinne seit 
1972 vor, die Neu-Renten, d.h. die 
Renten der zukünftigen Rentner, auf 
das 1. Rentenjahr regelmässig der 
Lohn-Entwicklung, die jeweils be
reits laufenden Renten regelmässig 
der Preis-Entwicklung anzupassen.

• Die Mehrheit der Eidg. AHV-Kommis
sion hat diesen fairen Vorschlag 
jedoch abgelehnt, weil sie den Rent
nern à tout prix mehr als den Teue
rungsausgleich, d.h. reale Renten
verbesserungen versprechen will.

• Die AHV hat aber bekanntlich kein 
Geld für reale Rentenverbesserungen. 
Deshalb haben die Experten der Mehr
heit den unglaublichen Plan ausge
heckt, sich dadurch Mittel für die 
Begünstigung der heutigen Rentner
zu beschaffen, dass man die Renten 
der zukünftigen Rentner - im Ver
hältnis zu ihrem Erwerbseinkommen 
im Alter 64 - progressiv immer stär
ker absenkt.

• Aus diesem Grunde stellt die 9. AHV- 
Revision eine planmässige (aber 
auch gegenüber Bundesrat und Parla
ment planmässig verheimlichte) 
Benachteiligung der zukünftigen 
Rentner dar.

• Schon heute steht fest, dass man 
diese Benachteiligung in wenigen 
Jahren als "untragbar" deklarieren 
wird.

• Diese mit der 9. AHV-Revision vor
programmierte "untragbare Benachtei
ligung" der zukünftigen Rentner kann 
man - nach dem raffinierten Plan der 
Experten der Mehrheit - nur dadurch 
'korrigieren", dass man ALLE Renten 
VOLL der LOHN-Entwicklung anpasst, 
also zur VOLLDYNAMISIERUNG aller 
AHV-Renten übergeht - was von jeher 
das Ziel der Mehrheit der Eidg. AHV- 
Kommission warl

• Es ist klar, dass diese "Korrektur" 
erhebliche MEHRAUSGABEN verursachen 
wird, die nur durch immer höhere 
BEITRAEGE und immer höhere Steuern
- und wiederum zulasten der ERWERBS- 
TAETIGEN - gedeckt werden können.

• Die GROSSE MEHRHEIT der Erwerbs
tätigen hat deshalb gute Gründe, 
die 9. AHV-Revision ABZULEHNEN.

(Die eingerahmte Zusammenfassung über die 9. AHV-Revision 
bitte kopieren und weiterverbreiten.)

Inzwischen ist es vielen - auch vielen Parlamentariern - 
zwar klar geworden, dass die 9. AHV-Revision das Ziel 
hat, - auf dem Umweg über den neu erfundenen "MISCH- 
INDEX" - in einem zweiten Schritt innert weniger Jahre 
die VOLLDYNAMISIERUNG der AHV-Renten zu erschleichen, bzw. 
zu erzwingen. Trotzdem wollen verschiedene wichtige bür
gerliche Parteien und Verbände (wie z.B. der "Vorort" und 
der "Zentralverband" und mit ihm auch die "Wirtschafts
förderung") aus (wähl-)taktischen Gründen nichts gegen 
die 9. AHV-Revision unternehmen; nicht zuletzt deshalb, 
weil gewisse Interessengruppen die Linke von einer späte
ren Unterstützung eines allfälligen Referendums gegen das 
Gesetz über die 2. Säule abhalten möchten.

Der AHV-Defaitismus wichtiger bürgerlicher Verbandsstra
tegen ist jedoch nicht nur kurzsichtig, sondern auch ge
fährlich. Es ist deshalb zu begrüssen, dass mehrere Grup
pen - so das "Referendums-Komitee Giger", die Aargauer 
"Aktion für mehr Mass" (u.a. NR Letsch), sowie das Redres
sement National -

zum Kampf gegen die BENACHTEILIGUNG der 
JUENGEREN ERWERBSTAETIGEN, bzw. gegen die 
VOLLDYNAMISIERUNG der AHV-Renten angetreten
sind.

Da das nur taktisch begründete Beiseitestehen der wirt
schaftlichen Spitzenorganisationen auch anderen den Vor
wand liefert, von einer finanziellen Unterstützung dieses 
Kampfes gegen die VOLLDYNAMISIERUNG abzusehen, möchte ich 
die Empfänger dieses Briefes nachdrücklich bitten, hier 
durch möglichst kräftige individuelle Beiträge, (von z.B.
1 ... 5 Franken je Arbeitnehmer von Firmen, bzw. Vorsorge
einrichtungen und von 20 .. 100 Franken von Einzelpersonen) 
in die Lücke zu springen. Es wird mich freuen, wenn Sie 
zu diesem Zweck vom beigelegten Einzahlungsschein Gebrauch 
machen und mich durch Ihren Beitrag gleichzeitig dazu er
mutigen, weiterhin für eine vernünftige Gestaltung der 
schweizerischen Altersvorsorge (1. und 2. Säule!) einzu

treten.
*

Die Empfänger der INFORMATIONSBLAETTER finden auf der 
Seite 4 die Erklärung dafür, weshalb ich seit den Beratun
gen des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge im 
Nationalrat eine "Sendepause" eingeschaltet habe. Der dort 
erwähnte Gegenvorschlag kann mit dem beigelegten Einzah
lungsschein bestellt werden. Die "Kurzfassung" enthält 
lediglich den Gesetzestext und Kurzkommentare, die auch 
für Nichtfachleute verständlich und interessant sind.

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Zug, den 26. Januar 1978 A. C. Brunner



Missbrauchte Solidarität
Von Dr. A. C. Brunner, Zug, Mitglied des schweizerischen Kom itees gegen die Ueberforderung der AHV

P opu läre V ersprechen — 
unpopuläres R eferen d u m ?

Die 9. A H V -R evision verspricht den heutigen 
Rentnern höhere Renten und m eh r als den  b los
sen Teuerungsausgleich. Rentenerhöhungen sind 
populär. G egen eine so populäre V orlage werden 
sich auch viele jen er V erbände und Parteien nicht 
engagieren wollen, w elche sonst für ein solides 
Finanzgebaren der öffentlichen Hand eintreten. 
Ebenso werden sich nur wenige eidgenössische 
Parlam entarier als G egenreferenten exponieren 
wollen, obschon viele von ihnen inzwischen er
kannt haben, dass die 9. A H V -R evision einen ge
fährlichen Schritt bedeutet.

W er bei der A H V  für langfristig tragbare L ö 
sungen eintritt, geht das R isiko ein, als «G egner 
der A H V » angeschwärzt zu werden. A ber auch 
von jenen, welche sich vor diesem R isiko nicht 
fürchten, waren seinerzeit nicht alle autom atisch 
Befürw orter eines R eferen dum s, weil die G efahr 
besteht, dass ein M isserfolg des R eferendum s dazu 
ermuntert, die A H V  politisch noch m ehr zu m iss
brauchen. D as Referendum  wurde dann jedoch 
trotz diesen Bedenken ergriffen, und es kam  innert 
weniger W ochen auch zustande. Heute geht es 
deshalb nicht m ehr um taktische Ueberlegungen. 
sondern um die Sachfragen .

U nbestrittene P u nk te
U eber eine ganze R eihe dieser Sachfragen b e

steht Einigkeit. D as gilt insbesondere fü r den V o r
schlag, die K om petenz fü r die D urchführung 
periodischer Rentenanpassungen vom Parlam ent 
auf den Bundesrat zu übertragen. V on  dieser 
M assnahm e kann eine Entpolitisierung der A H V  
erwartet werden, die prinzipiell zu begrüssen ist. 
Ebenso ist man sich darüber einig, dass sich der 
Bundesrat fü r die Anpassung der R enten an ge
wisse _Regeln_ halten muss, die durch das A H V - 
Gesetz festgelegt und auf die finanziellen M öglich
keiten d er A H V  abgestim mt werden müssen. 
Einigkeit besteht — was besonders hervorzuheben 
ist — bei allen Experten und in allen politischen 
Lagern auch über die finanzielle A usgangslage: 
A lle wissen, dass die E innahm en d er  A H V  der 
wachsenden A nzahl d er  R entner  und der P reis
entwicklung  nur mit M ühe zu folgen verm ögen. 
A lle wissen deshalb auch, dass m an den Rentnern 
höchstens dann reale R entenverbesserungen  ver
sprechen darf, wenn man den M ut hat, g leich
zeitig auch die dafür nötigen Beitragserhöhungen  
zu beschliessen.

R eale Abwertung d er zukünftigen R enten
W as sich die M ehrheit der Eidgenössischen 

A H V -K om m ission bei dieser klaren und auch von 
ihr keineswegs bestrittenen Ausgangslage gegen
über Bundesrat und Parlam ent erlaubt hat, gehört 
zu den unerfreulichsten K apiteln der A H V -P oli- 
tik: W eil sie zugunsten der heutigen  R entner um 
jeden Preis reale R entenverbesserungen  durch
setzen will, es aber nicht wagt, auch die nötigen 
B eitragserhöhungen  zu beantragen, verfielen ihre 
Experten auf einen Plan, für den sie zunächst den 
pseudowissenschaftlichen B egriff der «Prozentual
dynamik» prägten und dessen katastrophale Aus
wirkungen sie dann mit einigen wohltönenden 
Schlagworten cam ouflierten: «D ie bessere A npas
sung d er lau fenden Renten  bei der P rotentual- 
dynam ik  wird durch das tie fere  Ansetzen d er  N eu
renten  ausgeglichen; es entsteht sozusagen eine 
Solidarität d er  jüngeren R entnerjahrgänge  zugun
sten der älteren.» (Botsch aft Seite 15) Aus diesem 
Zitat geht unwiderlegbar hervor, dass die V er
fasser der B otschaft die K onsequenzen ihres P la 
nes ganz genau kennen, wogegen sie dem Bundes
rat und dem Parlam ent leider verborgen blieben. 
Denn was die Experten hier harm los als «bessere 
Anpassung der laufenden R enten» und als «tie
feres Ansetzen der N eurenten» bezeichnen, führt

zur politisch keineswegs harmlosen F rag e : Lässt 
es sich verantworten, den heutigen  R entnern m ehr 
als den Teuerungsausgleich, näm lich eine schritt
w eise rea le A ufw ertung  («bessere Anpassung»)
ihrer Renten zu versprechen, obschon die E xp er
ten selbst zugeben, dass dieses V ersprechen zu 
einem «tieferen Ansetzen der N eurenten», also 
dazu zwingt, die Renten der zukünftigen  R entner 
schrittweise und im m er stärker real abzuw erten?

Bei der Abstim mung über die 9. A H V -R ev i
sion geht es deshalb um die G rundsatzfrage: 
Durften die Experten gegenüber Bundesrat, P a r
lam ent und O effentlichkeit behaupten, m it ihrem 
Plan «entstehe sozusagen eine Solidarität der jü n 
geren Rentnergenerationen gegenüber den älte
ren», obschon es ihnen bewusst war, dass ihr Plan 
eine einseitige und system atische Benachteiligung  
der zukünftigen R entnerjahrgänge und damit 
einen M issbrauch d es  B eg riffe s  Solidarität dar 
stellt?

D er M issbrauch von E xp erten
U nter dem T ite l «D ie A H V  als Sp ielball von 

E xperten  und Interessen: Fallstudie zu den A H V - 
R evisionen 1948 — 1976» im Schw eizerischen Ja h r 
buch fü r politische W issenschaft 1977 entwerfen 
P rof. D r. S. B orn er und lie, oec. J .  Som m er, H o ch
schule St. G allen , au f G rund um fangreicher U n 
tersuchungen ein Bild  über die H intergründe der 
A H V -P olitik , das gerade unter dem T itel dieses 
A bschnitts zu ernsthaften Bedenken A nlass gibt 
(vgl. «N Z Z » N r. 306  vom  30. D ezem ber 1977). 
A uch der Plan fü r die 9. A H V -R evision  gehört 
zum K apitel «M issbrauch von Exp erten».

D ieser P lan hat seinen Ursprung im ja h re 
langen Seilziehen zwischen jener M ehrheit  der 
Eidgenössischen A H V -K om m ission, w elche von 
jeh er eine w eitere schrittw eise reale V erbesserung, 
das heisst die D ynam isierung, der R enten erzwin
gen will, und jener M inderheit, w elche die K osten  
d er A H V  etw a konstant h a lten , die A H V -Reriten 
also nur so weit erhöhen will, als dazu keine w ei
teren Beitragserhöhungen nötig werden. Diese 
M inderheit will sich deshalb auf den Teuerungs
ausgleich, das heisst die Indexierung  der R enten , 
beschränken und allfällige reale R en ten verbesse
rungen  von der Erzielung grösserer Einnahm en
überschüsse  abhängig m achen.

D er Plan für die 9. A H V -R evision hat aber 
auch mit dem Seilziehen zwischen dem Parlam ent 
und den «Experten»  der Eidgenössischen A H V - 
K om m ission zu tun. D as Parlam ent  hat näm lich 
bereits 1972 und 1974 klargem acht, dass es sich 
nicht auf eine Volldynam isierung der A H V -R en 
ten einlassen will, weil es die damit autom atisch 
nötig werdenden B eitragserhöhungen  ausdrücklich 
ablehnt. A uch jen e M ehrheit der A H V -K om m is
sion, w elche eine m öglichst weitgehende D ynam i
sierung der A H V -R enten  anstrebt, w ar sich  über 
diese Haltung des Parlam ents klar. Im  V orfeld  
der 9. A H V -R evision gab sie deshalb vor, au f die 
Volldynam isierung zu verzichten. D ie nachfolgen
den A bschnitte werden jedoch  zeigen, dass es sich 
hierbei nur um eine Scheinkonzession  nach dem 
Rezept «einen Schritt zurück, zwei Schritte  vor
wärts» handelt.

M ethode A od er M ethode B ?
In  der B otsch aft wird berichtet, dass sich nach 

Prüfung verschiedener V erfah ren  in der Eidgenös
sischen A H V -K om m ission schliesslich nur noch 
zw ei M ethoden  gegenüberstanden, von denen die 
eine h ier als M eth od e A, die andere als M eth od e B 
bezeichnet wird. N ach  den Angaben der B otsch aft 
m achte die Rente für den « D urchschnittsrentner» 
des R entnerjahrgangs 1975 mit 15 300  Franken 
61 ,6  Prozent seines E inkom m ens im A lter 64 , das 
heisst im Ja h r  1974, aus. B ei der M eth od e A wer- 
den die N ettrenten der Loftnentw icklung ange
passt, also bei einer Erhöhung des Lohnniveaus 
um zum Beispiel 5 Prozent für jeden neuen R en t
nerjahrgang ebenfalls um 5 Prozent erhöht. D a 
mit würde die Rente fü r den «D urchschnitts
rentner» auch in Zukunft 61 ,6  Prozent des E in 
kom m ens im A lter 64  ausm achen. Dagegen wer- 
den die bereits lau fenden  Renten bei der M e
th od e A nicht der Lohn -, sondern nur der Preis- 
entwicklung angepasst. W enn sich die Löhne um 
5 Prozent, die Preise aber um 3 Prozent er
höhen, werden zw ar die iVe«renten um 5 Prozent, 
die A ltrenten hingegen nur um 3 Prozent erhöht. 
D ie  M eth od e A  führt dazu, dass a lle  R entner
jahrgänge  im V erhältn is zu ihrem  früheren E r 
w erbseinkom m en gleich  behan delt  werden, und 
gew ährleistet, dass der R ealw ert der R enten (zum 
Beispiel mit 61 ,6  Prozent des indexierten E in kom 
mens) konstant bleibt. Bei der M ethode A  müssen 
rea le  Rentenverbesserungen geson dert  beschlossen 
werden.

D ie  M eth od e A  gew ährleistet die verfassungs
mässige Anpassung der Renten an die Preis
entwicklung. Sie wurde von der M inderheit der 
A H V -K om m ission  schon 1972 und 1974 als L ö 
sung fü r die periodischen Rentenanpassungen 
em pfohlen. D em gegenüber hat die M ehrheit der 
A H V -K om m ission, w elche à  tout prix regelm äs
sige j^ ^ e_R entenvei^ essenm ßen_  durchsetzen will, 
die M ethode A  von jeh er als sozialpolitisch un
genügend hingestellt. Sie schlug deshalb 1976 eine 
neue M eth od e B  vor, w elche weder 1972 noch 
1974 zur D iskussion gestanden hatte. N ach  dieser 
soll fü r die Anpassung der Renten weder der 
L ohn - noch der Preisindex, sondern ein sogenann
ter M ischindex  m assgebend sein. D ieser wird so 
errechnet, dass m an die Zunahm e des L o h n 
indexes  und die Zunahm e des /Y w indexes zu
sam m enzählt und durch zwei te ilt; bei einer E r 
höhung des Lo/mindexes um 5 Prozent, des Prcis- 
indexes um 3 Prozent ergibt sich eine Zunahm e 
des M isch'mdexes um 4 Prozent.

Anmerkung zum Mischintlex — ein Beispiel
Die Zahlen der nachfolgenden Tabelle zeigen, zu welchen Ergebnissen die Methoden A und B führen.

Es stellen sich zwei Problem e, von denen das Pro
blem der Neu-Renten offensichtlich ist: Bei der Me
thode  B fallen die Renten gegenüber den Ejjxkflmtnen
im Alter 64 schrittweise immer klçimrf^aus; bei der 
Variante 1 gehen sie in 16 Jü h rfn  auf 93,0% , bei der 
Variante 2 auf 86,6% -gnfuck. Für den «Durchschnitts
rentner» würde sie nach der Variante 2 von 61,6% auf 
53,3% des Einkommens im Alter 64 abnehmen. Es 
stellt sich somit die Frage: Sind die Erfinder der Me
thode B eigentlich der Meinung, die heutigen AHV- 
Renten seien im Verhältnis zum früheren Einkommen 
zu gross, so dass sie schrittweise abgebaut werden 
müssen — und zwar um so mehr, je  mehr die Real
löhne zunehmen?

Falls die Experten die Konsequenzen ihres Projek
tes in offener und fairer Weise dargelegt hätten, ist 
nicht anzunehmen, dass der Bundesrat und das Parla
ment ihren Vorschlägen zugestimmt hätten, da es 
doch sozialpolitisch unsinnig ist, die Renten der heuti
gen Rentner real erhöhen  zu wollen, wenn man damit 
gezwungen ist, die Renten der zukünftigen Rentner
jahrgänge herabzusetzen, obschon diese während einer 
längeren Zeit sehr viel grössere AHV-Beiträge zu be
zahlen haben!

Das zweite Problem, jenes der Rentensumme, ist 
etwas weniger leicht erkennbar: Die normale Laufzeit 
der AHV-Renten beträgt durchschnittlich etwa 15 
Jahre. Eine Rente, welche im 1. Jahr 1000 Franken
beträgt und in den Fällen A .l und A.2 entsprechend 
der Teuerung um jährlich 3%  erhöht wird, ergibt in 
15 Jahren eine Summe von 18 602 Franken. Wird die 
Rente von 1000 Franken hingegen nach dem Misch- 
Index, also stärker als die Teuerung erhöht, ergibt

icJwnTFall B.l(+13Vi%) eiriè'SuQjme vo\ l 9  296 Fran- 
;en, im Fall B.2 (+ 4 % )  eine Sumrn8~VQp 20 024 Fran- 

ken. Die Rentensumme fällt nach der Methode B so
mit um 3,7%  bzw. 7,6% grösser als nach der Metho
de A. Das entspricht dem Ziel der M ethode B , den 
heutigen Rentnern mehr als den blossen Teuerungs
ausgleich zu verschaffen.

Weil aber die Experten die Zusammenhänge in der 
Botschaft mit unzutreffenden Zahlen illustriert haben, 
gaben sich auch nur wenige Leser darüber Rechen
schaft, dass der angebliche Vorteil der Methode B für 
jeden neuen Rentnerjahrgang zwangsläufig kleiner 
wird und sich innert weniger Jahre in einen Nachteil 
verwandelt. Der Grund hierfür ist klar: Mit dem 
Misch-Index wird zwangsläufig ein Rückgang des Be
trages der Neu-Renten gegenüber dem Lohnindex vor
programmiert, der Jahr für Jahr mehr ins Gewicht 
fällt. Bereits für jenen Rentner, der in acht Jahren in 
die AHV-Berechtigung eintritt, fällt die Rentensumme 
nach der Methode B (1,272 X 19 296 Franken =  
24 544 Franken) kaum mehr höher aus als nach der 
Methode A (1,316 X 18 602 Franken =  24 480 Fran
ken). Für alle folgenden Rentnerjahrgänge ergibt sich 
nach der Methode B ein schrittweise immer grösser 
werdender Minderbetrag.

Mit anderen Worten: Es bedeutet eine grobe Irre
führung der Oeffentlichkeit. die Methode B und den 
«Misch-Index» als «vernünftigen Kompromiss» darzu
stellen, weil diese Lösung für die jüngeren Rentner
generationen gegenüber der M ethode A von vorneher- 
ein nur Nachteile hätte. Die Methode B muss deshalb 
auch deutlich als sozialpolitisch unverantwortliche 
Fehlkonzeption bezeichnet werden.

ÎJleur 3iirdjer Aritm ia
Freitag, 20. Januar 1978 Nr. 16

«V ern ü nftiger K om prom iss» 
od er technische Feh lkonzep tion?

Jederm ann kann sofort sehen, dass nach die
sem M ischindex die Erhöhung fü r die laufenden 
A ln en len  k le in er  ausfällt als bei voller D ynam i
sierung, jedoch grösser  als bei blosser Indexierung 
der R enten. N achdem  die Experten für die M e
thoden  A und B  g leich  grosse K osten  errechnet 
hatten, ist es deshalb verständlich, dass nicht nur 
die M ehrheit der M itglieder der Eidgenössischen 
A H V -K om m ission, sondern auch der Bundesrat 
und die M ehrheit des Parlam ents den Eindruck 
erhielten, m it diesem M ischindex sei ein «ver
nünftiger K om prom iss»  zwischen der (zu teuren) 
Volldynam isierung und der (sozialpolitisch angeb
lich  ungenügenden) Indexierung der Altrenten ge
funden worden. T atsache ist jedoch, dass die E x 
perten nur d ie  positive Seite  ihres Planes beleuch
tet haben und sich die Feststellung von Professor 
B orn er in der oben zitierten Studie einm al m ehr 
bew ahrheitete: «E s ist eben auch ein verlocken
des politisches Rezept, die entscheidenden sozialen 
und politischen Prioritäten und K onflik te (zum 
Beispiel V erhältnis A lt- und Neurenten, Relation 
M axim al- und M inim alrenten oder gar A rt der 
Dynam isierung) als m athem atische beziehungs
weise versicherungstechnische D etails zu kaschie
ren und auf diese W eise der politischen D ebatte 
und K on trolle  zu entziehen.» (Seite 272) Tatsache 
ist näm lich, dass der neu erfundene «M ischindex» 
keineswegs einen «vernünftigen Kom prom iss» 
darstellt. D enn falls m an den vom Parlam ent ge
nehm igten P lan fü r die 9. A H V -Revision durch
führt, wird sich der «M ischindex» innert kurzer 
Z eit unw eigerlich als techn ische F eh lkonzeption  
heraussteilen, die eine völlig untragbare B en ach- 
teiligung d er jüngeren Jahrgän ge  provoziert. N ach 
den Ueberlegungen einiger massgebender E xp er
ten  wird man diese Benachteiligung der jüngeren 
Jahrgänge nur m it einem M ittel überwinden kön
nen: m it der V olldynam isierung a ller Renten. 
Oder anders ausgedrückt: A uf dem Umweg über 
eine als «vernünftiger Kom prom iss» ausgegebene 
technische Fehlkonzeption versuchte eine Gruppe 
der Eidgenössischen A H V -K om m ission einmal 
m ehr, das von ihr schon im m er verfolgte Endziel 
einer Volldynam isierung aller R enten zu erzwin
gen. D ie in der «Anm erkung zum M ischindex» 
erläuterten A ngaben zeigen, dass es sich bei dieser 
Feststellung nicht um eine polem ische Behaup
tung, sondern um eine genau belegbare These 
handelt.

Das R eferend u m  als Notbrem se
D ie Befü rw orter des heutigen Planes werden 

in ihrer Propaganda selbstverständlich vor anderen 
G efahren warnen und behaupten, die Gegner 
ihres Planes seien «G egner der A H V » und dar
über hinaus «G egner des sozialen Friedens». D a
bei handelt es sich jedoch  nur um Ablenkungs
m anöver und um A ngstm acherei, durch welche 
m an sich nicht verwirren lassen sollte: Niemand
kann näm lich bestreiten, dass man den heutigen 
Rentnern m it dem «M ischindex» m ehr  als den
Teuerungsausgleich verspricht und dass das gegen
über einer blossen Indexierung der R enten zwangs
läu fig  M ehrkosten  verursacht, welche «durch das 
tiefere Ansetzen der N eurenten» (Botschaft Seite 
15), also die Benachteiligung d er  zukünftigen  
R entner «ausgeglichen»  werden sollen. Diese B e
nachteiligung der zukünftigen Rentner als «Soli
darität»  zu bezeichnen, ist pure D em agogie. D a 
der «M ischindex» nur fü r die heutigen R entner 
und d ie  acht ältesten Jahrgän ge d er  Erw erbstäti
gen vorteilhaft, für alle jüngeren Jahrgänge hin
gegen von vorneherein nachteilig  ist, wird er sich 
politisch sehr rasch als untragbar erweisen.

D ie  F rag e ist som it nur, ob diese Benachteili
gung der jüngeren Rentnerjahrgänge durch die 
A blehnung der heutigen V orlage für die 9. A H V - 
Revision rechtzeitig verhindert werden kann oder 
ob m an erst in einigen Jahren  eine dann wohl 
recht kostspielige Reparaturaktion durchführen 
will.

D ie  Erw artung, dass man m it dem «M isch
index» fü r die autom atische Anpassung der A H V - 
R enten ein au f die D au er tragbares V erfahren 
gefunden habe, muss so oder so begraben werden. 
Indem  m an m it dem R eferendum  die Notbrem se 
zieht, hat m an die C hance, eine g efährliche F e h l
entwicklung, Illusionen und Enttäuschungen noch 
rechtzeitig zu verhindern. D abei ist es selbstver- 
ständlich, dass den Rentnern der in der Verfassung 
vorgesehene Teuerungsausgleich gewährleistet 
werden soll. N ur sollte es ebenso selbstverständ
lich sein, beim  A usbau der A H V  nicht nur an die 
heutigen R entner, sondern auch an deren K inder
und E n kel  zu denken und eine auch für sie au f die 
D auer fa ir e  und tragbare Lösung vorzusehen. W eil 
der vorgeschlagene M ischindex diesen elementa- 
ren Grundsätzen widerspricht und weil der B e
griff Solidarität grob m issbraucht wird, ist es nicht 
nur verantw ortbar, sondern dringend nötig, das 
heutige P ro jek t fü r die 9. A H V -R evision im Inter
esse der grossen M ehrheit aller zukünftigen R ent
ner energisch zu bekäm pfen.



G E G E N V O R S C H L A G  
zum Projekt für ein 

Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) 
von Dr. A. C. Brunner, Zug

Bei der Beratung des BVG im Nationalrat wurde von verschiedenen Seiten 
die Erwartung ausgesprochen, dass der Ständerat das Projekt für ein 
Obligatorium der 2. Säule von Grund auf prüfen sollte. In diesem Sinne 
hat die vorberatende Kommission des Ständerats dem Departement des 
Innern den Auftrag erteilt, zu zwei Vorschlägen Stellung zu nehmen, die 
eine Verbilligung und Vereinfachung der gesetzlichen Regelung ermögli
chen wollen. Dem Vorschlag für ein vereinfachtes Rahmengesetz von 
Dr. W. Gysin, Versicherungsmathematiker, Zürich, steht der nachfolgen
de Gegenvorschlag gegenüber.

Nach Dr. Gysin wäre von den im BVG geplanten absoluten Garantien zugun
sten der Eintrittsgeneration und für den Teuerungsausgleich abzusehen. 
Es wäre mit Beiträgen von 15 % der koordinierten Löhne und einem 
Kapitalisierungsgrad von "höchstens 200 % der anrechenbaren Lohnsumme" 
auszukommen.

Demgegenüber werden mit dem vorliegenden Gegenvorschlag genau die glei
chen Leistungen gesichert wie mit dem BVG. Die vorgeschlagene Optimie
rung der Beitragsordnung führt zu den in der Tabelle "Kostenvergleich" 
dargestellten Ergebnissen. Diese zeigen, dass für die Jahre 11 - 40 der 
Finanzierungsplan des Bundesrats um 28 % teurer, jener des Nationalrats 
um 37 % teurer wäre. Nach den auf der "goldener. Regel" basierenden 
Modellrechnungen des BSV betragen die kumulierten Mehrkosten nach 
40 Jahren in beiden Fällen mehr als 200 Milliarden Franken. Dieser ge
waltige Kostenunterschied dürfte klarmachen, dass eine gründliche Prü
fung des Gegenvorschlags nötig ist.

Kostenvergleich (in % der koordinierten Lohnsumme)

Jahr
(bzw.
Ende
5-Jah-
res-
perio-
de)

Gegenvor schlag Antrag Bundesrat ^ Beschluss Nationalrat 1)

Beiträge Deckung
Kapital

Beiträge Deckung
Kapital

2)

»- B e i t ä g e Deckune 
Kapital 

2)0 5 
Jahre kumu

liert
0 5 
Jahre © uvo

kumu
liert ©  * von(2)

0 5 
Jahre © ' vonyly

kumu
liert © %

von©
© © © © © © © © © 0 © © ©

5 16 80 77,8 13,8 86 69,0 89 66,8 7,20 45 36,0 45 33,8
10 160 146,3 18,84 118 163 / 3 102 149,5 13,86 87 105,3 66 91,6
15 240 ' 200,3 20,98 131 268,1 112 220,4 18,98 119 200, 2 83 160,5
20 320 236,7 21,86 137 377,4 118 294,1 21,34 133 306,9 96 223,6
25 400 256,5 21,44 134 484,6 121 341,1 23,04 147 422,1 106 278,6
30 480 260,0 20,48’ 128 587,0 122 ^64,0 23,84 149 541,3 113 323,3
35 16 560 259,0 19,82 124 686,1 122 385,1 23,18 145 657,2 117 356,2
40 17 645 256,0 19,46 114 783,4 121 j 394,4 22,38 132 769,1 119 380,1

11-40 0 16,17 485 +109,7 0 20,67 128 620,1 - +244,9 22,12 137 663,8 - ►288,5
45 17 730 249,9 19,16 113 879,2 120 399,1 21,40 126 876,1 120 396,0
50 18 820 246,5 19,10 106 974,7 119 401,2 20,48 114 978,5 119 405,0
55 19 915 246,6 19,0 100 1070,0 117 401,2 19,90 105 1078,0 118 409,6

Der Gegenvorschlag wurde so formuliert, dass alle wich
tigen Punkte im Gesetz selbst und nur wenige Punkte erst 
in der Verordnung geregelt werden.

Die "Kurzfassung" enthält nur den Gesetzestext und einige 
Kurzkommentare. (Preis Fr. 20.-)

Zuhanden des Bundesamtes für Sozialversicherung wurde 
ausserdem ein ausführlicher Kommentar verfasst, der In
teressenten ebenfalls zur Verfügung gestellt werden kann 
(Kurzfassung + ausführlicher Kommentar Fr. 50.-).

X) für Vorsorgeeinrichtungen des "privaten Sektors"
2) Unterschied gegenüber ©  = kumulierte Mehrkosten gegenüber Gegenvorschlag.


